
§ 15 Grundsatz

§ 15  Grundsatz 
 
(1) Die Verbindung von Geldbetrag und Kosten (§ 1 Absatz 2) wird gelöst, wenn

1.  sich die Beitreibung des Geldbetrages erledigt und für die Kostenforderung Beitreibungsmaßnahmen 
erforderlich werden,

 
2.  nachträglich eine Gesamtgeldstrafe gebildet wird oder

 
3.  die Vollstreckungsbehörde die getrennte Verfolgung beider Ansprüche aus Zweckmäßigkeitsgründen 
anordnet.

 
(2) Hat das Land aus einer wegen Geldbetrag und Kosten vorgenommenen Zwangsvollstreckung bereits 
Rechte erworben, so darf eine Anordnung nach Absatz 1 Nr. 3 nur ergehen, wenn die Wahrnehmung dieser 
Rechte wegen der Kosten allein keine Schwierigkeiten bereitet oder wenn der Landeskasse durch die 
Aufgabe der wegen der Kosten begründeten Rechte kein Schaden erwächst.


